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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Partik-Pable vom 21.1.1993, 
Zl. 4163/J-NR/1993 "nach Geschlechtern 

getrennte Liegewagena6teile bei den öBB" 

Zu Ihren Fragen 1 bis 5: 

1993 -03- 22 

zu 4A~9/J 

"Wissen Sie, daß es derzeit keine eigenen Abteile in Liegewagen 
für Frauen gibt? 

Wenn ja, sehen auch Sie in gemischten Abtei len eine erhöhte 
Gefahr für alleinreisende Frauen? 

Werden Sie in jedem Liegewagen mindestens zwei Abteile nur für 
Frauen bereitstellen, die alleine reisen? 

Wenn ja, ab wann kann damit gerechnet werden? 

Wenn nei n, warum si nd Si e ni cht berei t, di e Gefahren J denen 
alleinreisende Frauen in einem Liegewagen ausgesetzt sind, durch 
die Bereitstellung von eigenen Abteilen zu vermindern?" 

Di e vorzugswei se inden Nachtzügen von den öBB ei ngesetzten 
Liege- bzw. Schlafwagen werden, vor allem aus Sicherheitsgrün­
den, von speziellen Betreuern (pro Wagen steht 1 Bediensteter 
zur Ve~fügung) begleitet. Für Reisende ist dadurch das Risiko 
bei Nachtfahrten äußerst gering gehalten. 

Was den internationalen Liegewagenverkehr (beinahe der gesamte 
di esbezüg1i che Verkehr ist grenzüberschrei tend) betri fft, so 
fä 11 t ei ne derart i ge Entschei dung - aufgrund internat i ona 1 er 
Vereinbarungen - in die Kompetenz des Internationalen Eisenbahn­
verbandes (Ule). 
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Abschließend ist darauf hinzuweisen, daß bei Buchung eines 
Schlafwagenplatzes die gegenständlichen Wünsche schon derzeit 

Berücksichtigung finden und Abteile nur getrennt nach Geschlech­

tern bzw. für gewünscht zusammen Reisende vergeben werden. 
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